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und Verwirklichung ihrer Rechts
verhältnisse in diesem Lebens
bereich. Zur Durchsetzung des 
Z. nehmen die Bürger in demo
kratischen Organisationsformen 
(Hausgemeinschaften, Verkaufs
stellenausschüsse u. a.) ihr Recht 
auf Mitgestaltung wahr. So kön
nen z. B. die Hausgemeinschaf
ten mit dem Vermieter Verträge 
schließen, in denen die Rechte 
und Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Hausgemeinschaft festgelegt 
werden. Können die Beteiligten 
ihre Rechtsverhältnisse nicht 
selbst gestalten oder finden sie 
keine Lösung eines Rechtskon
flikts, können sie ihre Ansprüche 
beim —>■ Gericht geltend machen, 
das darüber eine Entscheidung 
trifft, die verbindlich und voll
streckbar ist.

Zivilverteidigung: untrennbarer
Bestandteil der —Landesvertei
digung der DDR. Ihre Organisa
tion erfordert die Durchführung 
komplexer Aufgaben auf allen 
Gebieten des staatlichen und ge
sellschaftlichen Lebens unter Aus
nutzung der Vorzüge der soziali
stischen Gesellschaftsordnung, 
unter Ausschöpfung aller gesell
schaftlichen Potenzen und Res
sourcen sowie unter breiter Ein
beziehung und aktiver Mitwir
kung der Bürger zur Gewähr
leistung des Schutzes der Bevöl
kerung, der Volkswirtschaft, der 
lebensnotwendigen Einrichtun
gen, der kulturellen Werte sowie 
zur Schaffung von Voraussetzun
gen für die Aufrechterhaltung 
des staatlichen und gesellschaft
lichen Lebens bei Katastrophen 
und im Verteidigungszustand. 
Auf der Grundlage des Gesetzes 
über die Z. in der DDR vom 16. 9. 
1970 löst die Z. folgende Haupt
aufgaben : 1. Vorbereitung der
Bevölkerung auf die Erfüllung 
der Aufgaben der Z. und Ge
währleistung eines optimalen

Schutzes vor den Folgen von mi
litärischen Aggressionshandlun
gen, insbesondere vor den Wir
kungen von Massenvernichtungs
mitteln. Das schließt u. a. ein: 
Die politisch-ideologische Aufklä
rung der Bevölkerung über Pro
bleme der Z. im Rahmen und 
als fester Bestandteil der ein
heitlichen politischen Bildungs
und Erziehungsarbeit; die Auf
klärung und Ausbildung der Be
völkerung in den Betrieben, Ein
richtungen und Wohngebieten 
über Möglichkeiten und Arten 
des Schutzes vor Massenvemich- 
tungsmitteln, über das Verhalten 
sowie über Maßnahmen der 
Selbst- und gegenseitigen Hilfe 
bei militärischen Aggressions
handlungen; die Durchführung 
von Maßnahmen des Atem- und 
Körperschutzes für die Bevölke
rung und zu ihrer geschützten 
Unterbringung; die Warnung 
und Alarmierung der Bevölke
rung bei drohenden Gefahren; 
die Vorbereitung und Durchfüh
rung des medizinischen Schutzes, 
des Schutzes der landwirtschaft
lichen Produktion, der Lebens
mittel, des Trinkwassers und le
bensnotwendiger Bedarfsgegen
stände zur Gewährleistung der 
Versorgung der Bevölkerung.
2. Durchführung von Maßnah
men, die dem Schutz und der 
Aufrechterhaltung der Produk
tion der Volkswirtschaft dienen.
3. Vorbereitung von Einsatzkräf
ten und Spezialeinrichtungen der 
Z. zur Behebung oder Milderung 
der durch militärische Aggres
sionshandlungen hervorgerufe
nen Schäden, insbesondere zur 
Durchführung von Rettungs-, 
Bergungs- und unaufschieb
baren Instandsetzungsarbeiten; 
zur Hilfeleistung für die betrof
fene Bevölkerung und zur ra
schen Wiederherstellung beschä
digter, für die Landesverteidi
gung und die Versorgung der Be-


